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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Fulda plant die Bebauung von Acker- und Grünlandflächen mit einzelnen Gehölzen am südöstlichen 

Rand des Stadtteils Kämmerzell.  

Die Projektbeschreibung findet sich in Kap. 4 des Artenschutzbeitrags. 

Es sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen abzuarbeiten, die sich aus den europäischen Richtlinien, 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-RL) und Richtlinie 2009/147/EG des euro-

päischen Parlaments und des Rates (Vogelschutz-Richtlinie, VS-RL) sowie aus der nationalen Gesetzgebung 

(BNatSchG) ergeben. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung werden im vorliegenden arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag dargelegt.  

Die unmittelbar geltenden Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG dienen in Verbindung mit § 45 BNatSchG der 

Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht. Im Zuge eines nach § 15 BNatSchG zulässi-

gen Eingriffs sind im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung die unter diese Richtlinien fallenden Arten 

(Arten des Anhangs IV der FFH-RL und wildlebende europäische Vogelarten und sonstige in einer Rechtsver-

ordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten) zu berücksichtigen. 

Die Planungsgruppe Natur & Umwelt (PGNU) wurde am 8. März 2016 vom Stadtplanungsamt der Stadt Fulda 

mit der Untersuchung beauftragt. 

 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er-

hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die 

Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

 So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die europäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechts-

verordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

 Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 

nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, 

können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender 

Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 
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 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rahmen der Eingriffs-

regelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

 Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Freiberg (BVerwG, Urteil 

vom 14.07.2011, Az. 9 A 12.10) die Privilegierungsmöglichkeit des § 44 Abs. 5 BNatSchG einge-

schränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten stehen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Artikel 12 

Abs. 1 a der FFH-Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 

hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Individuen bei der Beseiti-

gung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG zu beantragen wäre. Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der 

BAB A 14 (BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4.13) konkretisiert. Hierin hat das Bundesverwal-

tungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das baubedingte Tötungsrisiko 

durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Indi-

viduen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit 

erst dann erforderlich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 

Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 

BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 

Schäden, 

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-

nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesvertei-

digung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die 

Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der 

Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-

Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogel-

schutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin 

ein günstiger Erhaltungszustand besteht.1 Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn 

hinreichend nachgewiesen ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand nicht weiter verschlech-

tert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern kann.2 

In der nachfolgenden Grafik ist die Abgrenzung der verschiedenen Gruppen der „besonders“ und „streng“ ge-

schützten Arten dargestellt und in Bezug zu den Arten gesetzt, die den Schutzbestimmungen des § 44 & 45 

BNatSchG unterliegen (Abb. 1). Die sog. „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) sind derzeit noch nicht benannt. 

 

3 METHODIK DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

                                                                 
1 D.Kratsch in: Schumacher/Fischer-Hüfle, Bundesnaturschutzgesetz, 2.Auflage, § 45 RN 47 
2 EuGH, Urt. vom 14.06.2007, C – 342/05 (Finnischer Wolf) 
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Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hes-

sen“ (HMUKLV 2015), wonach sich die folgenden vier Arbeitsschritte ergeben: 

 Bestandserfassung und Relevanzprüfung, 

 Konfliktanalyse, 

 Maßnahmenplanung und ggf. 

 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen. 

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner Wirkfaktoren ergänzt. 

 

3.1 BESTANDSERFASSUNG UND RELEVANZPRÜFUNG 

Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich prüfungsrelevanter Arten im Planungsraum werden alle 

verfügbaren faunistischen und floristischen Gutachten, Kartierungen und weitere Datenquellen ausgewertet, 

die Rückschlüsse auf aktuelle Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags ist dabei die Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des Vorhabens anzusehen. 

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG zu weiteren Verantwortungsarten erlassen wur-

de, sind die prüfungsrelevanten geschützten Arten die wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der 

VS-RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL. In Hessen kommen Arten des Anhangs IV der FFH-RL in folgen-

den Artengruppen vor: Farn- und Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Käfer, 

Libellen, Schmetterlinge und Weichtiere (HESSEN-FORST FENA 2014). Das zu betrachtende Artenspektrum der in 

Hessen wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell von der Vogelschutzwarte zusammengestellt 

(STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN RHEINLAND PFALZ UND DAS SAARLAND 2014). 

Nachdem die Gesamtheit der nach § 44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mit nachgewiesenen 

oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im nächsten Schritt der Relevanzprüfung Arten nach drei Kriterien aus-

geschieden: 

 Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des geplanten Vorhabens und seiner 

Umgebung liegt (Zufallsfunde, Irrgäste),  

 Arten, die zwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nicht im artspezifischen 

Wirkraum vorkommen und 

 Arten, die zwar im generellen artspezifischen Wirkraum vorkommen, die jedoch gegenüber den Wir-

kungen des konkreten Vorhabens unempfindlich sind. 

Die verbleibenden Arten werden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen. 

Als Ergänzung der Abbildung 1 des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen („Abgrenzung der 

im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten …“) wird in Abb. 1 dargestellt, wie die arten-

schutzrechtlich zu behandelnden Arten bei einem Projekt in einem Planungsraum herausgefiltert bzw. abge-

schichtet werden (vgl. ALBRECHT et al. 2014).  
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Abb. 1: Methode der Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten im Artenschutzfachbeitrag nach HMUKLV 2015.  

Alle Tier- und Pflanzenarten in Hessen werden je nach Schutzstatus in den jeweils zuständigen Fachbeiträ-
gen behandelt: 

 national geschützte 
Arten 

 Arten des Anhang II 
FFH-RL 

 

------------------------- 

LBP-Kapitel 
Tiere und Pflanzen 

 

 

 Arten, die als Erhal-
tungsziel genannt 
sind 

 charakteristi-sche 
Arten der LRT  

---------------------- 

FFH-VP 

 Arten des Anhang IV FFH-RL 

 Europäische Vogelarten 

 Verantwortungsarten nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG (wenn VO vorliegend) 
 

-------------------------------------------- 

Artenschutzfachbeitrag 

Welche Arten sind im grob abgeschätzten Projektgebiet zu erwarten? 

 

Auswertung von Luftbildern: Welche Biotope sind da? Welche Arten sind daher zu erwarten? 
Ergebnisse der Ortsbegehung/Übersichtsbegehung 

Auswertung vorhandener Daten (z. B. ältere Daten für Hinweise auf hochwertige Biotope und 

Daten Dritter, Abfrage (Scoping) bei Naturschutzverwaltung, Naturschutzverbänden, natis-

Datenbank, etc. 

nicht Thema des Artenschutzfach- 
beitrages 

Welche Arten werden von Projektwirkungen potentiell betroffen? 

Siehe Kapitel 4 ASB 

 

Welche Untersuchungen der betroffenen Arten können planungsrelevante Erkenntnis-
gewinne mit vertretbarem Aufwand liefern? 

Methodisch korrekte, qualifizierte Bestandsdaten (Kapitel 5 ASB),  
die in die artenschutzrechtliche Prüfung überführt werden: 

Art-für-Art-Prüfung in Anhang 1 ASB 

und/ oder vereinfachte Prüfung in Anhang 2 ASB 
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3.2 KONFLIKTANALYSE 

In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten Arten die Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG (vgl. Kap. 2) eintreten. Grundlage hierfür ist die Überlagerung der anlage-, bau- 

und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens mit den Vorkommen der hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit 

beurteilten Artvorkommen sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfung erfolgt für alle FFH-Anhang IV-Arten 

sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichendem oder ungünstig-schlechtem Erhal-

tungszustand in Hessen Art für Art im „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ gemäß den Vorga-

ben im Anhang 1 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR 

UMWELT 2015, jeweils aktualisierte Fassung). 

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungszustand in Hessen wird 

die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird die im Anhang 2 des „Leitfadens für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMEULV 2011) dargestellte „Mustertabelle zur Darstellung der Be-

troffenheiten allgemein häufiger Vogelarten“ verwendet. Für Vogelarten, die in einem günstigen Erhaltungszu-

stand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von den Wirkungen des Vorhabens betroffen 

werden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des Musterbogens für die artenschutzrecht-

liche Prüfung durchgeführt. 

 

3.3 MAßNAHMENPLANUNG 

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und erforderlich sind, wer-

den artbezogen konzipiert und kurz hinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, Dauer sowie der Anforderungen an 

Lage und Standort beschrieben. Hierbei wird berücksichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren 

Arten zugutekommen können. Dies gilt sowohl für  

 projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für  

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-Maßnahmen), sowie für  

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation abzielen. 

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens gilt selbiges für  

 Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen (FCS-

Maßnahmen). 

 

4 PROJEKTBESCHREIBUNG UND PROJEKTBEDINGTE WIRKUNGEN 

Das Bauentwicklungsgebiet „Kämmerzell – Nördlich Pfingstweide“ liegt am östlichen Siedlungsrand von Käm-

merzell. Es besteht zum größten Teil aus intensiv genutzten Ackerflächen sowie aus intensiv genutztem Grün-

land. Darin bzw. am Rand verlaufen asphaltierte Straßen und geschotterte Feldwege. Im Zentrum befindet sich 

ein kleiner mit Thuja umpflanzter Bildstock. Es wurden keine Höhlen und Horste festgestellt. 

Im Norden und Osten grenzt das Gebiet an weitere Acker- und Grünlandflächen, im Süden befindet sich eine 

Geländemulde, in der zunächst Acker und anschließend ein älterer Gehölzbestand an das Bauentwicklungsge-

biet grenzt. In dem Gehölzbestand befindet sich der Friedhof des Ortsteiles. Im Westen schließt die Ortslage 

von Kämmerzell mit Gartengrundstücken an. Näheres ist aus Abbildung 2 ersichtlich. 
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Abb. 2: Lage des Untersuchungsgebietes (rot umrandet) mit den nachgewiesenen Feldlerchenrevieren. 

 

Tab. 1: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens. 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Anlagebedingt 

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch das Bauvorhaben und alle damit verbunde-
nen baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Nutzungsänderung durch den 
Eingriff 

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten geschützter Tierarten, vollständiger und dauerhafter Verlust von Habi-
taten geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) durch Ver-
siegelung, Beseitigung von Acker, Grünland, einzelnen Bäumen und Sträu-
chern. Danach Anpflanzung neuer Gehölze im Zuge der Gartenbegrünung. 

Baubedingt 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) auftreten 
und in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

Flächeninanspruchnahme durch 
Baustelleneinrichtungen wie 
Baustraßen, Baustreifen und 
Lagerplätze  

Temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten geschützter Tierarten, temporärer oder ggf. auch dauerhafter 
Verlust von Habitaten geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für 
die Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) kann gegenwärtig noch nicht beurteilt werden. 

Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Silhouettenwirkung durch Bau-

Temporäre oder ggf. auch dauerhafte Beschädigung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten geschützter Tierarten mit der Folge des vollständigen 

Feldlerche 

Feldlerche 
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

betrieb Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) gehen nicht über das Maß 
der anlage- oder betriebsbedingten Beeinträchtigungen hinaus. 
Erhebliche Störungen der lokalen Population geschützter Tierarten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingt 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch die Nutzung des Baugebietes hervorgeru-
fen werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Lärmemissionen Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tierarten 
mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG) Beunruhigung von Tierarten durch Quell- und Zielverkehr sowie 
der Nutzung der Gärten durch Personen im Umfeld des Bauvorhabens. 

 

5 BESTANDSERFASSUNG 

5.1 DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN 

Zur Ermittlung und Auswahl der prüfungsrelevanten Arten wurden ausschließlich eigene Kartierungen durchge-

führt und bewertet. Es wurden die Tiergruppen Vögel und Reptilien erfasst und dabei auf das Vorkommen 

weiterer Arten mit artenschutzrechtlicher Relevanz geachtet. 

 

5.1.1 VÖGEL 

Zur Erfassung der Vögel wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 3 Tageserhebungen (08.03, 15.04. 

13.05.2016) und eine Nachterhebung (08.03.2016) durchgeführt. Die Begehungen erfolgten bei günstigen Wit-

terungsbedingungen (niederschlagsfrei, möglichst windstill). Für wertgebende Arten mit geringer Rufaktivität 

(Eulen, Spechte) wurden Klangattrappen angewendet. Die Ergebnisse bilden die aktuelle Bestandssituation mit 

hinreichender Genauigkeit ab.  

Der Schwerpunkt der Erhebungen lag auf den planungsrelevanten Brutvogelarten, deren Revierzentren mög-

lichst genau verortet wurden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Arten der Roten Liste, des Anhangs I und 

des Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie sowie um solche mit einem in Hessen ungünstigen Erhaltungszustand. 

Darüber hinaus erfolgte aber auch die Erfassung der übrigen Arten. Die Begehungen erfolgten in den Morgen-

stunden nach Sonnenaufgang zum Zeitpunkt der höchsten Gesangsaktivität der tagaktiven Arten bzw. in der 

ersten Nachthälfte für die nachtaktiven Vögel wie Eulen. 

Die Auswertung folgt den methodischen Standards von SÜDBECK ET AL. (2005). Daraufhin erfolgte die Einteilung 

in die Kategorien Brut- bzw. Reviervogel, Nahrungsgast und Durchzügler. 

Zusätzlich wurden alle Horste und Höhlenbäume als bedeutende Strukturen für die Vogelwelt des Untersu-

chungsgebiets (UG) als regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätte kartiert. 
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5.1.1.1 REPTILIEN 

Es wurde während der ornithologischen Tageserhebungen nach potenziell geeigneten Habitatstrukturen für 

Reptilien und insbesondere für die planungsrelevanten Arten Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter 

(Coronella austriaca) gesucht 

 

5.2 ERGEBNISSE 

Der einzige Brutvogel im Bauentwicklungsgebiet ist die Feldlerche (RL-D 3, RL-Hessen V), von der ein Revier im 

zentralen Bereich festgestellt wurde, ein weiteres befindet sich östlich außerhalb in ca. 60 m Entfernung. Als 

Nahrungsgäste treten Bachstelze, Mäusebussard, Star und Wacholderdrossel auf. Deutlich artenreicher ist die 

angrenzende Ortslage aufgrund der strukturreichen Gärten. Hier treten Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Feld-

sperling, Girlitz, Grünfink, Hausrotschwanz, Haussperling und Kohlmeise auf. Deutlich artenreicher ist mit Buch-

fink, Kleiber, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Singdrossel, Star, Zaunkönig und Zilpzalp auch der 

alte Gehölzbestand in der südlich gelegenen Mulde des Boxbaches. 

Geeignete Lebensraumstrukturen für Reptilien sind nicht vorhanden, dementsprechend wurden auch keine 

Arten aus dieser Tiergruppe nachgewiesen. 

 

5.3 ÜBERSICHT DER PRÜFUNGSRELEVANTEN ARTEN UND RELEVANZPRÜFUNG 

Als Ergebnis der Auswertung der Kartierungen gibt Tab. 2 einen vollständigen Überblick der geschützten Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der wildlebenden europäischen Vogelarten mit nachgewiesenen oder als 

sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsgebiet des artenschutzrechtlichen Fach-

beitrags. 

An das in Tab. 2 aufgeführte Artenspektrum werden folgende drei Ausscheidungskriterien angelegt: 

 kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um das geplante Vorhaben, 

 kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und 

 keine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabensspezifischen Wirkfaktoren. 

Das Ergebnis der Relevanzprüfung ist in Tab. 2 in den Spalten „Kriterium“ und „Relevanz“ dargestellt. Nach den 

drei vorstehenden Kriterien ist festzustellen, dass lediglich die Feldlerche einer Art-für-Art-Prüfung zu unterzie-

hen ist, weil alle übrigen lediglich als Nahrungsgäste auftreten bzw. in der westlich angrenzenden Ortslage oder 

dem südlich angrenzenden Gehölzbestand leben und auf Habitatstrukturen angewiesen sind, die später auch 

im Bauentwicklungsgebiet entstehen werden. 

Tab. 2: Übersicht der FFH-Anhang IV-Arten und der europäischen Vogelarten und Relevanzprüfung im Untersuchungsraum. 

Legende 
Erhaltungszustand Hessen: (Zitate siehe Anhang 1) 
Status: Status des Vorkommens im Planungsraum. 

Bei Vögeln: B = Brut, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeitbeobachtung, NG = Nahrungsgast, Rand = außerhalb;  
Kriterium: knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet, 

kEm = keine Empfindlichkeit, 
kWi = kein Vorkommen im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.) 

Relevanz: ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich 
Prüfung: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1), 

Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger Vogelarten (siehe Anhang 2) 
Quelle: eig. Erheb. = eigene Erhebungen 
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Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Erhaltungszustand 

Hessen 

Status Kriterium Relevanz Prüfung Quelle 

Vögel        

Amsel Turdus merula günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Bachstelze Motacilla alba günstig NG kEm nein  eig. Erheb. 

Blaumeise Parus caeruleus günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Buchfink Fringilla coelebs günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Feldlerche Alauda arvensis unzureichend BV  ja PB eig. Erheb. 

Feldsperling Passer montanus unzureichend Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Girlitz Serinus serinus unzureichend Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Grünfink Carduelis chloris günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Haussperling Passer domesticus unzureichend Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Kleiber Sitta europaea günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Kohlmeise Parus major günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Mäusebussard Buteo buteo günstig NG kEm nein  eig. Erheb. 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Ringeltaube Columba palumbus günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Singdrossel Turdus philomelos günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Star Sturnus vulgaris günstig NG kEm nein  eig. Erheb. 

Wacholderdrossel Turdus pilaris unzureichend NG kEm nein  eig. Erheb. 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

Zilpzalp Phylloscopus collybita günstig Rand kWi nein  eig. Erheb. 

 

6 KONFLIKTANALYSE 

6.1 DURCHFÜHRUNG DER ART-FÜR-ART-PRÜFUNG 

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung werden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 4) mit den Vor-

kommen prüfungsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 5) überlagert. Es wird daraufhin geprüft, ob Verbotstatbestände 

eintreten, ob dies durch Maßnahmen vermieden bzw. minimiert werden kann, und welche vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen zu ergreifen sind. 

Für alle in Tab. 2 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten in einem ungüns-

tig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen wird der detaillierte „Musterbogen 

für die artenschutzrechtliche Prüfung“ angewendet (vgl. Anhang 1). Die einzige Art, für die eine Prüfung erfor-

derlich ist, ist die Feldlerche. 

 

6.2  ERGEBNIS DER KONFLIKTANALYSE  

6.2.1 PFLANZENARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

In Hessen gibt es drei Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet sind. Es handelt sich um 

den Frauenschuh (Cypripedium calceolus), die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) und den Prächtigen Dünn-

farn (Trichomanes speciosum). Ein Vorkommen aller drei Arten ist aufgrund der Standortbedingungen im Un-

tersuchungsgebiet und der durchgeführten Erhebungen auszuschließen. 
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6.2.2 TIERARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE UND EUROPÄISCHE VOGELAR-

TEN 

Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prüfung benannt. 

a) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  

Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird bei der Feldlerche bewirkt, dass keine Individu-

en in aktuell besetzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verletzt oder getötet werden. 

 

b) Störung  

Bei der Feldlerche wird durch populationsstützende CEF-Maßnahmen verhindert, dass gegen das Störungsver-

bot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verstoßen wird. 

 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Bei der Feldlerche wird durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) verhindert, dass der Verbotstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG erfüllt wird. 

 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, stehen einer Zu-

lassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Die Durchführung eines Ausnahmever-

fahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen Voraussetzungen kann entfallen. 

 

7 MAßNAHMENPLANUNG 

7.1 VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 

Vermeidungsmaßnahme: Zeitraum für die Baufeldfreimachung 

Durch die Baufeldfreimachung im Zeitraum gemäß §39 (5) BNatSchG vom 1.10. bis 28.02. können Tötungen 

und Verletzungen an Jungvögeln und Eiern vermieden werden. Adulte Vögel können dem Eingriff zu jeder Zeit 

rechtzeitig ausweichen. 

 

7.2 VORGEZOGENE AUSGLEICHSMAßNAHMEN (CEF) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen d. h. CEF-Maßnahmen (Measures to ensure the "continued ecological 

functionality") zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab. 

 

CEF-Maßnahme: Ersatz von Feldlerchen-Lebensräumen 

Da bei dem Bauvorhaben ein Feldlerchen-Revier überbaut und ein zweites durch die Ausdehnung des geplan-

ten Baugebietes voraussichtlich durch Störungen und Silhouettenwirkung unbrauchbar gemacht wird, sind vor 

dem Eingriff als Ersatz für den Verlust der Lebensstätten zwei Blühstreifen zur Optimierung des Lebensraumes 

anzulegen. Diese werden in die Bewirtschaftung von Ackerflächen integriert. Zuvor ist zu ermitteln, wo eine 
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solche Optimierung möglich ist, ohne in bereits besetzte Reviere einzugreifen. RICHARZ et al. (2010) kommen zu 

dem Schluss, dass die Anlage von Blühstreifen in Kombination mit Schwarzbrache die positivsten Auswirkungen 

auf die Populationsdichte der Feldlerche hat. Durch diese Maßnahme ist es möglich, optimale Habitate für die 

schon bestehenden sowie die zu ersetzenden Reviere bzw. Brutpaare im gleichen Raum zu schaffen. Die Blüh-

streifen haben eine Größe von ca. 1.000 m2 (100 m x 10 m) pro zu ersetzendem Feldlerchenrevier.  

Sie sollen eine Länge von 100m x Breite 10 m haben, wovon 8 m aus Wildstauden und 2 m aus Schwarzbrache 

bestehen. Die Schwarzbrache übernimmt dabei die Funktion von Feldlerchenfenstern und wirkt einem Samen-

eintrag der Blühstreifen in den Acker entgegen. Liegt der Blühstreifen am Feldrand, sollte er an einen bewach-

senen und nicht geteerten Feldweg angrenzen. Die einzelnen Blühstreifen sollen mind. 200 m auseinander 

liegen (vgl. RICHARZ et al. 2010). 

 

Abb. 3: Beispiel eines Blühstreifens in der Ackerlandschaft. Zwischen dem Getreidefeld und dem Blühstreifen auf der linken Bildseite 

wäre der 2 m breite Schwarzbrachenstreifen anzulegen. 
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8 FAZIT  

Die Stadt Fulda plant die Entwicklung des Baugebietes „Kämmerzell – Nördlich Pfingstweide“ am östlichen 

Ortsrand von Kämmerzell. Es erfolgten tierökologische Erhebungen der Artengruppen Vögel und Reptilien, um 

etwaige artenschutzrechtliche Konflikte ermitteln zu können und Vermeidungsmaßnahmen zu planen.  

Aktuell wurde im Bauentwicklungsgebiet die Feldlerche als Brutvogel festgestellt, ein weiteres, durch das Vor-

haben beeinträchtigtes Revier befindet sich ca. 60 m außerhalb auf der östlichen Seite. Mehrere Brutvogelar-

ten befinden sich in der westlich angrenzenden Ortslage und im südlich angrenzenden alten Gehölzbestand. Sie 

werden voraussichtlich von der Bauentwicklung profitieren, da neue Gärten entstehen, die sie als Lebensraum 

nutzen können. 

Es erfolgt die Baufeldfreimachung in der Zeit von 1.10. bis 28.2. und es werden vor dem Eingriff Ersatzlebens-

räume geschaffen, um eine Schädigung oder erhebliche Störung der betroffenen Feldlerchen zu vermeiden. Die 

Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter deren Berücksichti-

gung. Erfolgt eine entsprechende Umsetzung, so ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatschG oder 

eine Befreiung nach § 67 BNatschG nicht erforderlich.  

Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der 

benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen. 
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10 ANHANG 1: AUSFÜHRLICHE ART-FÜR-ART-PRÜFUNG 

10.1 DATENQUELLEN FÜR DIE ARTBÖGEN 

Vögel 

Lebensraum, Nest, allgemeine Empfindlichkeit, Verbreitung Welt und Deutschland: (GEDEON et al. 2014) 

Phänologie: (SÜDBECK et al. 2005) 

Verbreitung in Hessen: HGON (2010) 

Leitart, Fluchtdistanz: FLADE (1994) 

Rote Liste Deutschland: SÜDBECK et al. (2009), Rote Liste Hessen: STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN, RHEIN-

LAND-PFALZ UND SAARLAND (2014) 

Verkehrslärm: GARNIEL et al. (2007) 
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10.2 ARTBÖGEN 

 

Feldlerche – Alauda arvensis 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC  V  

Trend (langfristig): ↘ ↘ ↓  

Verantwortung:  

Schutzstatus: streng geschützt nach BArtSchV und BNatSchG 

 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html) 
    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Die Feldlerche ist ein Vogel der Offenlandschaft und bewohnt hier ein breites Spektrum von 

Habitaten (Acker, Moore, Dünen, Ruderalflächen, Tagebauflächen, Kippen, Halden, Kiesgruben, Riesel- und Spülfelder), 

die weitgehend frei von Gehölzen und anderen Vertikalstrukturen sind. Auf Ackerflächen werden durchschnittlich 2-4 

Reviere/10 ha erreicht, wobei sie auf konventionell bewirtschafteten Äckern und Grünland deutlich niedriger liegen 

dürften (GEDEON et al. 2014).  

Nest: Bodennest 

Leitart: keine 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Balz                         

Brut                          

Jungenaufzucht                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Intensivierung der Landwirtschaft 

Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: gering, 

Kollision an Straßen als Brutvogel: gering, Kollision an Straßen als Gastvogel: gering 

Gefährdung als Brutvogel an WEA: mittel, Gefährdung als Gastvogel an WEA: gering 

Fluchtdistanz: keine Angabe 

Straßenlärm: Effektdistanz: 500 m, Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit (Gruppe 4) 

 

4. Verbreitung Bestand 

Welt und Europa: Brutareal in weiten Teilen der Paläarktis. Vorkommen gibt es 

auch in Vancouver Island (Kanada). 

EU 

D 

HE 

40 Mio.-80 Mio. Reviere 

1,3-2,0 Mio. Reviere 

150.000-200.000 Reviere 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Feldlerche – Alauda arvensis 

Deutschland: Nahezu in ganz Deutschland verbreitet und tritt großflächig am häufigsten in den ausgedehnten Agrarland-

schaften im Osten auf. 

Hessen: In allen Offenlandschaften weit verbreitet und stellenweise häufig.. 

Vorhabensbezogene Angaben 

Es wurde ein Feldlerchenrevier im Bauentwicklungsgebiet und ein weiteres ca. 60 m außerhalb auf der östlichen Seite 

nachgewiesen. 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Bedeutung und Größe, Lage/Abstand zum Vorhaben, Art des Habitats, Gründe für ein wahrscheinliches Vorkommen 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Durch die Überbauung wird eine Fortpflanzungsstätte beseitigt. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Bei der Ausführung am vorgesehenen Ort sind keine Vermeidungsmaßnah-

men möglich. 

  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

Durch die Herstellung von Blühstreifen. 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Bei der Baufeldfreimachung können Jungvögel verletzt oder Eier zerstört 

werden. Adulte Tiere können dem Eingriff jederzeit ausweichen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Baufeldfreimachung in der Zeit vom 1.10. bis 28.2. 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,Aufzucht-, Mauser-

, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Das ca. 60 m östlich gelegene Revier wird voraussichtlich aufgegeben. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Der Verbotstatbestand kann nur durch die Herstellung von Blühstreifen 

überwunden werden. 

  ja   nein 
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Feldlerche – Alauda arvensis 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Ja – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfasssung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Feldlerche in den Planunterlagen darge-

stellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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11 ANHANG 2: GESAMTARTENLISTE 

 

Tab. 3: Gefährdungsgrad, Schutzstatus und 

Angaben zum Vorkommen der im Un-

tersuchungsgebiet nachgewiesenen 

Tierarten. 

Gefährdung und Verantwortung 

RL D Rote Liste Deutschland  
RL HE Rote Liste Hessen 
EU (27)  Rote Liste Europa (EU-Mitgliedsstaaten) 

 

Gefährdungseinstufung: 
0 = ausgestorben oder verschollen 
1 = vom Aussterben bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
4 = potentiell gefährdet 
R = extrem selten 
G =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
V = Vorwarnliste 
D = Daten unzureichend 

 

Verantwortlichkeit (außer Vögel): 
!! = Deutschland in besonders hohem Maße für 

den Erhalt verantwortlich 
! = Deutschland in hohem Maße für den Erhalt 

verantwortlich 
(!) = Deutschland in besonderem Maße für hoch-

gradig isolierte Vorposten verantwortlich 

Verantwortung Vögel (RL HE) 
!!!    =   Extrem hohe Verantwortung (Global gefähr-

dete Arten oder Arten, deren Weltbestand 
>50 % in Europa kon-zentriert ist) 

!! = Sehr hohe Verantwortung (Arten, deren 
globale Population konzentriert in Europa 
vorkommt) 

! = Hohe Verantwortung (in Hessen brüten mehr 
als 10 % des deutschen Bestands) 

 

Sonstige Angaben: 
II = nicht regelmäßig in Deutschland brütende 

Vogelarten (Vermehrungsgäste)  
III = Neozoen, die vom Menschen angesiedelt 

wurden oder aus Gefangenschaftshaltung 
entkommen sind und im Berichtszeitraum im 
Freiland brüteten 

 

Aktueller Erhaltungszustand in Hes-
sen/Deutschland: 

 günstig 

 ungünstig-unzureichend 

 ungünstig-schlecht 

 unbekannt 

 

Europa (27) 
EX = Extinct (ausgestorben) 
EW = Extinct in the Wild (in der Wildnis ausgestor-
ben) 
RE = Regionally Extinct (regional bereits ausge-
storben) 
CR = Critically Endangered (vom Aussterben be-
droht) 
EN = Endangered (stark gefährdet) 
VU = Vulnerable (gefährdet) 
NT  = Near Threatened (Vorwarnliste) 
LC = Least Concern (nicht gefährdet) 
DD = Data Deficient (Daten ungenügend) 
NA = Not Applicable (nicht anwendbar) 
NE = Not Evaluated (nicht bewertet) 
 

Schutzstatus 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

§ = besonders geschützt  
§§ = streng geschützt  

 

EU - Fauna-Flora-Habitat - Richtlinie (FFH-RL) 

II  = Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse, für deren Erhaltung laut FFH-Richtlinie, 
Anhang II, besondere Schutzgebiete ausgewiesen 
werden müssen. 
Der Schutz bezieht sich auf die Wahrung oder die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes. 

IV  = Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse laut FFH-Richtlinie, 
Anhang IV.  
Der Schutz bezieht sich bezüglich der Tierarten 
auf alle absichtlichen Formen des Fangs oder der 
Tötung von aus der Natur entnommenen Exemp-
laren dieser Arten; jede absichtliche Störung die-
ser Arten, insbesondere während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Überwinterung- und Wander-
zeiten; jede absichtliche Zerstörung oder Ent-
nahme von Eiern aus der Natur; jede Beschädi-
gung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten. Die FFH-Richtlinie verbietet den Be-
sitz, den Transport, den Handel oder Austausch 
und das Angebot zum Verkauf oder den Aus-
tausch von aus der Natur entnommenen Exemp-
laren von Tierarten des Anhangs IV. 

*  = prioritäre Art, für deren Erhaltung der Gemein-
schaft aufgrund ihrer natürlichen Ausdehnung zu 
dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere 
Verantwortung zukommt. 
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EU - Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) 

Nach Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie ist es verboten 
wildlebende Vogelarten, die im Gebiet der EU heimisch 
sind absichtlich zu Töten oder zu Fangen (ungeachtet der 
angewandten Methoden); ihre Nester und Eier absicht-
lich zu zerstören oder zu beschädigen und ihre Nester zu 
entfernen; ihre Eier in der Natur zu sammeln oder zu 
besitzen (auch im leeren Zustand); sie insbesondere 
während der Brut- und Aufzuchtszeit zu stören; Vögel 
der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dür-
fen, zu halten. 

I    = Anhang I der Vogelschutzrichtlinie beinhaltet 
nach Artikel 4, Abs. 1, Arten, für die besondere 
Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebens-
räume anzuwenden sind, um ihr Überleben 
und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungs-
gebiet sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten er-
klären insbesondere die für die Erhaltung die-
ser Arten zahlen- und flächenmäßig geeignets-
ten Gebiete zu Schutzgebieten. 

4(2)  = Nach Artikel 4, Abs. 2, der Vogelschutzrichtlinie 
treffen die Mitgliedsstaaten entsprechende 
Maßnahmen für die nicht in Anhang I aufge-
führten, regelmäßig auftretenden Zugvogelar-
ten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- 
und Überwinterungsgebiete sowie der Rast-
plätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu die-
sem Zweck messen die Mitgliedsstaaten dem 
Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders 
der international bedeutsamen Feuchtgebiete 
besondere Bedeutung bei. 

 

EU - Artenschutzverordnung (EG 338/97, letzte 
Änderung durch EG 1320/2014) 

A   = Arten, die im Anhang A der Verordnung aufge-
führt sind, gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG als „streng geschützt“.  

B   = Arten, die im Anhang B der Verordnung aufge-
führt sind, gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG als „besonders geschützt“.  

 

 

Bundesnaturschutzgesetz (§ 7) 

b  = besonders geschützt 

Besonders geschützt sind nach BNatSchG alle Ar-
ten, die laut BArtSchV als besonders geschützt 
gelten, alle europäischen Vogelarten, Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Arten, die im 
Anhang B der EG-Richtlinie 338/97 (letzte Ände-
rung durch EG 1320/2014) aufgeführt sind.
  
Es ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verboten 
wild lebenden Tieren der besonders geschützten 
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 
Es ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild le-
benden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen o-
der zu zerstören. 

s  = streng geschützt  

Streng geschützt sind alle Arten, die im Anhang IV 
der FFH-Richtlinie und im Anhang A der EG-
Richtlinie 338/97 aufgeführt sind.  
Zusätzlich zu den o.g. Verboten für die besonders 
geschützten Arten ist es nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG verboten, wild lebende Tiere der 
streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung 
der Erhaltungszustand der lokalen Population ei-
ner Art verschlechtert. 

 

Vögel  Rote Listen Schutz 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BRD HE SPEC 

BArt-

SchV 

VSch-

RL 

EG 

338/97 

§ 

7 

         

Greifvögel Accipitriformes        

Mäusebussard Buteo buteo (LINNE)      A s 

         

Tauben Columbiformes        

Ringeltaube Columba palumbus LINNE       b 

         

Sperlingsvögel Passeriformes        

Blaumeise Parus caeruleus LINNE       b 

Kohlmeise Parus major LINNE       b 

Feldlerche Alauda arvensis LINNE 3 V     b 
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Vögel  Rote Listen Schutz 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name BRD HE SPEC 

BArt-

SchV 

VSch-

RL 

EG 

338/97 

§ 

7 

Zilpzalp Phylloscopus collybita (VIEILLOT)       b 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (LINNE)       b 

Kleiber Sitta europea (LINNE)       b 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes (LINNE)       b 

Star Sturnus vulgaris (LINNE)   3    b 

Amsel Turdus merula (LINNE)       b 

Wacholderdrossel Turdus pilaris (LINNE)       b 

Singdrossel Turdus philomelos (C. L. BREHM)       b 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros (GMELIN)       b 

Haussperling Passer domesticus (LINNE) V V 3    b 

Feldsperling Passer montanus (LINNE) V V 3    b 

Bachstelze Motacilla alba (LINNE)       b 

Buchfink Fringilla coelebs (LINNE)       b 

Girlitz Serinus serinus (LINNE)       b 

Grünfink Carduelis chloris (LINNE)       b 
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12 FOTODOKUMENTATION  

 

Foto 1 Blick auf das Grün-

land im Norden. Im 

Hintergrund das 

Dorfgemeinschafts-

haus. 

 

Foto 2 Blick auf das Grün-

land im Norden. 

Rechts die Wohnbe-

bauung von Kämmer-

zell. 

 

Foto 3 Die große Ackerfläche 

im Norden ist Lebens-

raum der Feldlerche. 
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Foto 4 Bildstock mit Thuja 

im Zentrum. 

 

Foto 5 Acker und Grünland 

am Südrand. Im Hin-

tergrund die Wohn-

bebauung von 

Kämmerzell und der 

alte Baumbestand 

entlang des Boxba-

ches am Südrand. 

 

Foto 6 Der alte Baumbe-

stand entlang des 

Boxbaches südlich 

des Geltungsberei-

ches. 

 


